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1 Sachverhalt  

Die Stadt Sinsheim möchte die Verwirklichung einer Freiflächen-Photovoltaikanlage auf 

ihrer Gemarkung ermöglichen. Die Vorhabenfläche befindet sich in einem Bereich, in 

dem im aktuellen einheitlichen Regionalplan Rhein-Neckar ein Vorranggebiet für die 

Landwirtschaft gemäß Plansatz 2.3.1.2. festgelegt ist. Damit besteht ein Konflikt der Pla-

nungsabsicht mit dem vorliegenden raumordnerischen Ziel, die Flächen für die landwirt-

schaftliche Nutzung zu sichern. 

Es gibt aus Sicht der Stadt Sinsheim in diesem Fall jedoch gute Argumente, eine Abwei-

chung von dem für die Vorhabenfläche definierten raumordnerischen Ziel zulassen zu 

können. Die Stadt Sinsheim unterstützt das privatwirtschaftliche Vorhaben, um den Aus-

bau der erneuerbaren Energie im Stadtgebiet zu fördern. Sie begründet im Folgenden 

den Antrag auf Zielabweichung nach § 6 Raumordnungsgesetz in Verbindung mit § 24 

Landesplanungsgesetz für dieses Vorhaben.  

 

 

Abb. 1: Lage des Vorhabens auf der Gemarkung der Stadt Sinsheim, Auszug Stadtplan Stadt 

Sinsheim, 2024 

Um die bundesweiten Klimaschutzziele zu erreichen, sollen im Jahr 2030 mindestens 80 

Prozent des Bruttostromverbrauchs in Deutschland aus erneuerbaren Energien stam-

men. Im Jahr 2035 soll der Strom deutschlandweit nahezu vollständig aus erneuerbaren 

Energien stammen und die Stromversorgung damit weitgehend unabhängig von fossilen 
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Energieimporten werden. Der Ausbau der Stromerzeugung mit erneuerbaren Energien 

muss also möglichst schnell erfolgen. 

Seit 2023 stammt der Strom zu etwa der Hälfte aus erneuerbaren Energien. Es werden 

aber noch erhebliche Anstrengungen benötigt, um das angestrebte Ziel zu erreichen. 

(https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Dossier/ erneuerbare-energien.html 06.09.2024) 

Erschwerend kommt hinzu, dass der Strombedarf in allen Sektoren aufgrund der zuneh-

menden Elektrifizierung, insbesondere der Wärmeerzeugung und des Verkehrs, trotz Ef-

fizienzsteigerung voraussichtlich deutlich zunehmen wird.  

Laut der aktuellen Stromstudie für Baden-Württemberg1 steigt der Strombedarf in Baden-

Württemberg je nach angesetztem Szenario von 64 TWh (2021) auf 108 bis 161 TWh im 

Jahr 2040. Die Region Rhein-Neckar wird dabei voraussichtlich zu den Regionen mit 

größeren Strombedarfen in Baden-Württemberg gehören. Demgegenüber stehen Aus-

baudefizite im Vergleich zu anderen Regionen. (Abb. 2) 

 

 

Abb. 2 Strombedarf 2040 in Baden-Württemberg (links) und bisher installierte Leistung 

(rechts), Stromstudie Fraunhofer Institut für Solare Energiesysteme, Januar 2024 

Baden-Württemberg strebt bei der Nutzung solarer Energie neben dem Ausbau von 

Dachflächenanlagen die Installation einer PV-Leistung von 16,6 GW als PV-Freiflächen-

anlagen an. Für die Installation dieser PV-Freiflächenanlagen sind etwa 16.600 ha Frei-

 
1 Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE, Januar 2024, https://www.bw.ihk.de/_Re-
sources/Persistent/ 3a12bedd3720e05c28f539c5ad3edbeb3dbc96d7/BWIHK-Stromstudie_Ba-
Wue_V03_190124.pdf 

https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Dossier/%20erneuerbare-energien.html
https://www.bw.ihk.de/_Resources/Persistent/%203a12bedd3720e05c28f539c5ad3edbeb3dbc96d7/BWIHK-Stromstudie_Ba-Wue_V03_190124.pdf
https://www.bw.ihk.de/_Resources/Persistent/%203a12bedd3720e05c28f539c5ad3edbeb3dbc96d7/BWIHK-Stromstudie_Ba-Wue_V03_190124.pdf
https://www.bw.ihk.de/_Resources/Persistent/%203a12bedd3720e05c28f539c5ad3edbeb3dbc96d7/BWIHK-Stromstudie_Ba-Wue_V03_190124.pdf
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flächen erforderlich, was rund 0,5 % der Landesfläche bzw. 1,2 % der heutigen landwirt-

schaftliche genutzten Fläche entspricht*2. Das vom Land Baden-Württemberg im Klima-

gesetz vorgegebene 0,2 %-Ziel wird nicht ausreichen. Bezogen auf die rund 12.700 ha 

große Gemarkung der Stadt Sinsheim entspräche ein 0,5 % - Anteil eine erforderliche 

Fläche im Stadtgebiet von 63,5 ha. Die Vorhabenfläche der geplanten PV-Anlage Foh-

lenweide kann mit 17 ha nur einen Teil davon abdecken. 

Der Ausbau von Photovoltaikanlagen auf Dächern erfolgt in kleineren Leistungszuwäch-

sen nach und nach. Freiflächen-Photovoltaikanlagen dagegen eignen sich wegen ihrer 

größeren Leistung, den Anteil von Strom aus erneuerbaren Energien schnell zu erhöhen.  

Die Ausweisung der hier geplanten Photovoltaik-Freiflächenanlage verfolgt zusammen-

gefasst zwei Ziele: Einerseits soll sie zur zeitnahen Deckung eines erhöhten Strombe-

darfs beitragen, andererseits dient sie der Umsetzung des Ziels für das Jahr 2030, den 

Anteil des Stroms aus erneuerbaren Energien auf etwa 80 % zu erhöhen. Bisher gibt es 

im Stadtgebiet lediglich eine 3,5 ha große Freiflächen-Photovoltaikanlage mit ca. 3.370 

MWh/a Leistung auf der ehemaligen Kreismülldeponie Sinsheim (heute AVR-Anlage). 

Daher unterstützt die Stadt Sinsheim die Errichtung der geplanten Freiflächen-Photovol-

taikanlage an der Fohlenweide im Sinne der Energiewende. 

Der Ausbau der erneuerbaren Energien auf der Gemarkung der Stadt Sinsheim sichert 

darüber hinaus die wirtschaftliche Wertschöpfung in der Region und in der Stadt.  

2 Vorgaben  aus der Landes - und Regionalplanung  

2.1 Landesentwicklungsplan  (LEP) 

Der Landesentwicklungsplan (2002) legt die Grundzüge der anzustrebenden räumlichen 

Ordnung und Entwicklung in Baden-Württemberg fest. Er betont die grundsätzliche Be-

deutung der Energieversorgung für die räumliche und wirtschaftliche Entwicklung. Die 

Energieversorgung soll so ausgestaltet werden, dass für ganz Baden-Württemberg ein 

ausgewogenes, bedarfsgerechtes und langfristig gesichertes Energieangebot zur Verfü-

gung steht. Auch kleinere regionale Energiequellen sollen genutzt werden. Neben der 

Senkung des Energieverbrauchs sollen fossile Energieträger verstärkt durch regenera-

tive Energieträger ersetzt werden. Die Erhöhung des Anteils erneuerbarer Energien in 

der Energieversorgung wird als wichtige energiepolitische Zielsetzung zur Minderung des 

Treibhauseffekts beurteilt. (Kapitel 4.2, LEP) Das Vorhaben PV-Anlage Fohlenweide trägt 

zur Zielerreichung bei. 

 
2 ĂDabei wurde f¿r Neuanlagen 2022 bis 2040 von einem mittleren Flªchenbedarf von 1 ha/MW ausgegan-
gen. Dies entspricht ungefähr der Flächeninanspruchnahme heutiger Neuanlagen und berücksichtigt keine 
weiteren Effizienzfortschritte oder eine stärkere Überbauung der Flächen. Wird für den Zubau 2022 bis 
2040 von einem geringeren Flächenbedarf von 0,8 ha/MW ausgegangen, reduziert sich die gesamte Flä-
cheninanspruchnahme des Freiflächenbestands 2040 auf rund 13.400 Hektar und damit knapp 0,4 % der 
Gesamtfläche Baden-W¿rttembergs.ñ, (Sektorziele 2030 und klimaneutrales Baden-Württemberg 2040, 
Studie des Zentrums für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg, 2024) 
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Zur Nutzung von bisher nicht besiedelten Bereichen, insbesondere der land- und forst-

wirtschaftlichen Flächen, sind folgende Ziele und Grundsätze im Landesentwicklungsplan 

enthalten: 

Die ökonomische, ökologische und soziale Bedeutung der Land- und Forstwirtschaft soll 

wegen ihrer Funktionen für die Ernährung, die Holzversorgung, die Erhaltung und Pflege 

der Kulturlandschaften und die Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen erhalten 

und entwickelt werden. Für eine ökonomisch und ökologisch effiziente Produktion sollen 

die Böden geschont und nur soweit für andere Nutzungen beansprucht werden, wie es 

unbedingt nötig ist. Die Bodengüte ist dauerhaft zu bewahren. (Kapitel 5.3, LEP) 

Grundsätzlich sollen die natürlichen Lebensgrundlagen geschützt werden. Dazu zählen 

die Naturgüter Boden, Wasser, Luft und Klima sowie die Tier- und Pflanzenwelt. Sie sind 

in Bestand, Regenerationsfähigkeit, Regenerationsfähigkeit, Funktion und Zusammen-

wirken auf Dauer zu sichern und bei Verlust wiederherzustellen. (Kapitel 5.1, LEP) 

2.2 Einheitlicher Regionalplan Rhein -Neckar 2014  und Planungsoffensive  

Mit dem Start einer Regionalen Planungsoffensive im März 2022 will das Land Baden-

Württemberg die notwendigen Flächen für erneuerbare Energien deutlich schneller be-

reitstellen. Dazu wurden Flächenziele vereinbart. In Baden-Württemberg sollen insge-

samt 2 % der Regionsfläche für die Erzeugung von Wind- und Solarenergie bereitgestellt 

werden. Nach Abzug von 1,8 %, die gemäß Windenergiebedarfsgesetz für die Erzeugung 

von Windenergie im baden-württembergischen Teil der Region zur Verfügung stehen sol-

len, verbleibt ein Anteil von 0,2 % der Regionsfläche für die Nutzung von Solarenergie. 

Die Sicherung der Flächenanteile soll für die Freiflächen-Photovoltaik in Form von regio-

nalplanerischen Vorbehaltsgebieten erfolgen.  

Der Abschluss der Regionalen Planungsoffensive ist für das Jahr 2025 geplant. Der ein-

heitliche Regionalplan Rhein-Neckar hat zum Ziel, dass für die Metropolregion Rhein-

Neckar im Sinne der regionalen Wertschöpfung regional verfügbare Energiequellen ge-

nutzt werden. Dazu sollen zunehmend Windenergie, Solarenergie, Geothermie und Was-

serkraft zum Einsatz kommen, um mittel- bis langfristig eine Vollversorgung mit erneuer-

baren Energien zu erreichen. Unterstrichen wird, dass die Kommunen ihre Möglichkeiten 

zum Ausbau der erneuerbaren Energien umfassend nutzen sollen. 

Bei der Auswahl von Standorten für Anlagen zur Gewinnung erneuerbarer Energien sol-

len Umweltauswirkungen auf Mensch, Natur und das Landschaftsbild berücksichtigt wer-

den. Um die Flächeninanspruchnahme von unbesiedelten Flächen zu reduzieren, sollen 

Photovoltaikanlage vorrangig auf Dächern und Fassaden oder auf bereits versiegelten, 

gewerblichen und militärischen Konversionsflächen sowie Deponien errichtet werden. 

Ansonsten sollen bevorzugt Standorte gewählt werden, von denen keine gravierenden 

Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes ausgehen, die bereits Vorbelastungen aufwei-

sen, eine geringe ökologische Wertigkeit haben und keine regionalplanerischen Konflikte 

aufweisen. (Plankapitel 3.2 ff Energie)  
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In der Raumnutzungskarte Ost ist das 

Plangebiet als Vorranggebiet für die 

Landwirtschaft (Z) dargestellt. Daneben 

ist mittig ein Regionaler Grünzug (Z) 

festgelegt. Somit sind zwei freiraumbe-

zogene Ziele der Raumordnung von der 

Planung berührt. (Abb. 3) 

Die im einheitlichen Regionalplan Rhein-

Neckar 2014 nachrichtlich übernom-

mene, geplante Ausbaumaßnahme der 

Autobahn A 6 ist seit Ende 2022 abge-

schlossen. 

Abb. 3: Auszug Einheitlicher Regionalplan mit Standort PV-Anlage Fohlenweide, Raumnut-

zungskarte Blatt Ost, Verband Region Rhein-Neckar, 2014 

2.2.1 Vorranggebiet für die Landwirtschaft  

Die Landwirtschaft in der Metropolregion Rhein-Neckar dient der Versorgung der Bevöl-

kerung mit hochwertigen Nahrungsmitteln in ausreichender Menge. Hier sollen die dazu 

vorhandenen Flächen mit ihren wirtschaftlichen, ökologischen und sozialen Funktionen 

nachhaltig gesichert und entwickelt werden. Die Bodennutzung soll so vorgenommen 

werden, dass die ĂNutzbarkeit der Naturg¿ter, die Leistungsfªhigkeit des Naturhaushalts, 

das Landschaftsbild und damit auch die Erholungsfunktion nachhaltig gesichert und ent-

wickelt werdenñ. (Plankapitel 2.3.11)  

ĂZur Sicherung der landwirtschaftlichen Bodennutzung ist in den ĂVorranggebieten f¿r die 

Landwirtschaftñ eine auÇerlandwirtschaftliche Nutzung nicht zulªssig. Nutzungsein-

schränkungen durch Rechtsverordnungen zum Schutz der Umwelt bzw. aufgrund von 

Flächenwidmungen für naturschutzfachliche Kompensationsmaßnahmen sind einzuhal-

ten. Die Inanspruchnahme von Landwirtschaftsflächen für technische Infrastrukturen und 

Verkehrs- sowie Windenergieanlagen, die aufgrund besonderer Standortanforderungen 

nur im Außenbereich realisiert werden können, sind ausnahmsweise möglich.  

Die ĂVorranggebiete f¿r die Landwirtschaftñ sind in der Raumnutzungskarte festgelegt.ñ 

(Plansatz 2.3.1.2)  

Aufgrund der besonderen Eignung des Bodens zur Produktion von pflanzlichen Nah-

rungs- und Futtermitteln wurde für die Vorhabenfläche im einheitlichen Regionalplan 

Rhein-Neckar das raumordnerische Ziel formuliert, dass die Fläche vorrangig für die 

Landwirtschaft zu nutzen ist. (Abb. 3 oben) Außerlandwirtschaftliche Nutzungen sind 

nicht zulässig.  

Die Inanspruchnahme landwirtschaftlicher Nutzflächen für technische Infrastruktur und 

Verkehrsanlagen sowie für Windenergieanlagen, die aufgrund besonderer Standortan-

forderungen nur im Außenbereich realisiert werden können, ist zwar ausnahmsweise 

möglich. Freiflächen-Photovoltaikanlagen gehören jedoch nicht dazu, da sie im Vergleich 

zu punktuellen Windenergieanlagen einen wesentlich höheren Flächenbedarf haben. 
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Das Vorhaben, hier auf insgesamt ca. 17 ha eine ca. 13 ha große Freiflächen-Photovol-

taikanlage zu errichten und zu betreiben, ist wegen der Größe und Lage des Plangebiets 

regional bedeutsam. 

Das an dieser Stelle geplante Vorhaben PV -Anlage Fohlenweide löst daher unter 

raumordnerischen Gesichtspunkten einen Zielkonflikt mit dem Vorranggebiet 

Landwirtsc haft aus.  

2.2.2 Regionaler Grünzug  

ĂDie Regionalen Gr¿nz¿ge dienen als groÇrªumiges Freiraumsystem dem langfristigen 

Schutz und der Entwicklung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes sowie dem 

Schutz und der Entwicklung der Kulturlandschaft in der Metropolregion Rhein-Neckar. 

Sie sichern die Freiraumfunktionen Boden, Wasser, Klima, Arten- und Biotopschutz so-

wie die landschaftsgebundene Erholung. Die Regionalen Grünzüge sind in der Raumnut-

zungskarte als Vorranggebiete festgelegt.ñ (Plansatz 2.1.1) 

ĂIn den Regionalen Grünzügen und in den Grünzäsuren darf regelmäßig nicht gesiedelt 

werden. In den Regionalen Grünzügen sind technische Infrastrukturen und Verkehrsinf-

rastrukturen sowie privilegierte Vorhaben im Sinne von § 35 (1) BauGB zulässig, die die 

Funktionen der Grünzüge nicht beeinträchtigen, im überwiegenden öffentlichen Interesse 

notwendig sind oder aufgrund besonderer Standortanforderungen nur außerhalb des 

Siedlungsbestandes errichtet werden können. éñ (Plansatz 2.1.3) 

Regionale Grünzüge sind für solare Nutzungen, gemäß § 11 Absatz 3 Nr. 7 Landespla-

nungsgesetz, aus Gründen des überragenden öffentlichen Interesses und der öffentli-

chen Sicherheit sowie der besonderen Bedeutung der erneuerbaren Energien im Sinne 

des § 2 EEG geöffnet. Anlagen, die zur Gewinnung regenerativer Energien in Regionalen 

Grünzügen vorgesehen sind, sind jedoch so auszuführen, dass die Funktionsfähigkeit 

des Grünzuges erhalten bleibt. Die PV-Anlage Fohlenweide soll bodenschonend gebaut 

und mit Elementen der Kulturlandschaft ergänzt werden. Eine Rückbauverpflichtung wird 

im Bebauungsplan und im Durchführungsvertrag geregelt. Daher wird davon ausgegan-

gen wird, dass die Funktionsfähigkeit des Grünzuges an dieser Stelle kaum beeinträchtigt 

wird und nach Aufgabe der Nutzung künftig auch vollständig wiederhergestellt werden 

kann. 

Der Gesetzgeber hat mit Wirkung zum 11.01.2023 die privilegierten Bauvorhaben für den 

AuÇenbereich um Anlagen zur Nutzung solarer Strahlungsenergie erweitert, die Ăauf ei-

ner Fläche längs von aa) Autobahnen in einer Entfernung zu diesen von bis zu 200 m, 

gemessen vom ªuÇeren der Fahrbahnñ (Ä 35 Absatz 1 Nr. 8b Baugesetzbuch) errichtet 

werden sollen. Damit soll dem überragenden öffentlichen Interesse an der Sicherung der 

Energieversorgung gemäß § 2 EEG 2023 Rechnung getragen werden. Das bedeutet, 

dass im 200 m-Seitenbereich der Autobahn eine Photovoltaikanlage auch im regionalen 

Grünzug möglich ist. Die Vorhabenfläche der PV-Anlage Fohlenweide ragt jedoch über 

diesen Seitenbereich hinaus.  

ĂBedeutsame privilegierte Vorhaben sind in Regionalen Grünzügen zulässig, wenn an-

dere Belange nicht entgegenstehen.ñ (Erlªuterung zu Plansatz 2.1.3) Zu den ºffentlichen 

Belangen gehört auch der Schutzzweck des Landschaftsschutzgebiets.  
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Mit der Änderung der Sammelgebietsverordnung für die Landschaftsschutzgebiete im 

Rhein-Neckar-Kreis vom April 2024 wurde der 500 m - Seitenkorridor entlang der Bun-

desautobahn A 6 für die Errichtung und den Betrieb von PV-Anlagen geöffnet. (siehe 

Kapitel 3.5.1). Der Schutzzweck des Landschaftsschutzgebiets steht daher als öffentli-

cher Belang nicht mehr entgegen. Bei der Konzeption der PV-Anlage wird dennoch da-

rauf geachtet, dass die vorhandenen Heckenstrukturen erhalten und ergänzt werden, die 

für das Landschaftsbild an diesem Standort zu schützende Landschaftsbestandteile sind. 

Der Ausbau der erneuerbaren Energien mit der geplanten Freiflächenphotovoltaik dient 

darüber hinaus dem überragenden öffentlichen Interesse der Sicherung der Energiever-

sorgung nach §2 EEG.  

In der Abstimmung mit den beteiligten  Fachbehörden am 12.07.2024  (Regionalver-

band  Rhein -Neckar , Regierungspräsidium  Karlsruhe, Amt für Landwirtschaft und 

Naturschutz Rhein -Neckar -Kreis ) wurde daher die Sachlage so beurteilt, dass seit 

der Änderung der Landschaftsschutzgebietsverordnung kein Zielkonflikt mehr mit 

dem Regionalen Grünzug besteht.  

2.3 Entwurf Teilregionalplan Freiflächen -Photovoltaik, Stand 15.12.2023  

Im Rahmen der Planungsoffensive Regionalplan wird der einheitliche Regionalplan 

Rhein-Neckar fortgeschrieben. In der Teilfortschreibung ĂFreiflªchen-Photovoltaikñ wer-

den künftig Vorgaben für regionalbedeutsame Photovoltaikanlagen enthalten sein. Die 

1. Offenlage des aktuellen Entwurfs wurde zum 13.05.2024 abgeschlossen.  

Der Entwurf weist für die Gemarkung Sinsheim gebietsscharf Vorbehaltsflächen für Frei-

flächen-Photovoltaikanlagen aus, die künftig bei der Abwägung mit konkurrierenden 

raumbedeutsamen Funktionen oder Nutzungen besonderes Gewicht erhalten sollen. 

(Abb. 12) Damit wäre eine Überlagerung mit anderen regionalplanerischen Zielfestlegun-

gen, wie dem Vorrang für die Landwirtschaft, möglich. (Plansatz 3.2.4ff) 

Die ausgewiesenen Vorbehaltsflächen sind vollständig ackerbaulich genutzte Flächen, 

die zum Kraichgauer Hügelland gehören und vermutlich ebenso fruchtbare Löss-Böden 

haben wie die Vorhabenfläche. Die Flächenbilanz des LEL Schwäbisch Gmünd bewertet 

diese Flächen als Vorrangflur I. Eine endgültige Bewertung der Bodenpotentiale durch 

das LEL Schwäbisch Gmünd steht noch aus (weiße Flächen in der Bodenpotentialkarte, 

siehe Anlage 6). Es ist jedoch zu erwarten, dass auch diese Flächen hohe Ertragsmess-

zahlen (> 60) aufweisen, welches in der Systematik, auf die die Teiländerung des Regio-

nalplans basiert, ein Ausschlusskriterium wäre. 

Das Vorhabengebiet PV-Anlage Fohlenweide gehört bisher wegen der Lage im Land-

schaftsschutzgebiet ĂUnteres und mittleres Elsenztalñ und der hohen Wertung des Bo-

dens nicht zu den geplanten Vorbehaltsflächen. Im Rahmen der frühzeitigen Offenlage 

des Entwurfs des Teilregionalplans ĂFreiflªchen-Photovoltaikñ vom 05. Mªrz 2024 bis 

13.05.2024 durch den Regionalverband Rhein-Neckar hat jedoch die Stadt Sinsheim in 

Ihrer Stellungnahme vom 08.05.2024 die Vorhabenfläche als regional bedeutsame Vor-

behaltsfläche für eine Freiflächen-Photovoltaikanlage vorgeschlagen und begründet. 

(Anlage 4) 
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Abb. 4: Auszug Entwurf Teilregionalplan ĂFreiflªchen-Photovoltaikñ ï Vorbehaltsgebiete auf 

Sinsheimer Gemarkung, Raumnutzungskarte Blatt Ost, Verband Region Rhein-

Neckar, Stand 15.12.2023 
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3 Beschreibung des geplanten Vorhabens  

3.1 Beschreibung PV -Anlage Fohlenweide  

Die Firma STARVERT New Energy GmbH (ehemals WIRCON GmbH) aus Mannheim, 

beabsichtigt westlich der Kernstadt nördlich der Bundesautobahn A 6 eine ca. 13 ha 

große Freiflächen-Photovoltaikanlage (PV-Anlage Fohlenweide) zu verwirklichen. Unter 

Berücksichtigung der Zuwegung zu den Modulfeldern und der Biotope im Plangebiet wird 

dafür eine ca. 17 ha große Fläche benötigt. 

3.2 Lage des Vorhabens  

Die Fläche für die geplante Freiflächen-Photovoltaikanlage befindet sich im Gewann 

Riedacker unmittelbar an der Bundesautobahn A 6 auf einer Grünlandfläche, die seit Jah-

ren als Pferdekoppel dient oder zur Heugewinnung genutzt wird. Westlich wird die Fläche 

vom staatlichen Dielwald begrenzt. Jenseits der Autobahn befindet sich das Industriege-

biet ĂHinter der M¿hleñ. Da das Vorhaben auf einer Teilfläche des naheliegenden Gna-

denhofs f¿r Pferde am Fohlenweideweg 101 geplant ist, hat es den Namen ĂPV-Anlage 

Fohlenweideñ erhalten. (Abb. 5) 

 

 

Abb. 5: Lage der geplanten Freiflächen-Photovoltaikanlage und Anschlusspunkt auf dem 

Gnadenhof für Pferde, Auszug Stadtplan Stadt Sinsheim, 2024 

Bei den betroffenen Pferdeweiden handelt es sich um intensiv bewirtschaftetes und daher 

artenarmes Grünland in einem durch die Autobahn und Industrie vorbelasteten Bereich. 

Gnadenhof für 

Pferde an der 

Fohlenweide 
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Südlich der Autobahn befindet sich direkt angrenzend das Gewerbe- und Industriegebiet 

ĂHinter der M¿hleñ und seine Erweiterung. Der Bereich ist - im Vergleich zum vorliegen-

den Luftbild aus dem Jahr 2022 - inzwischen vollständig aufgesiedelt. (Abb.6) 

 

 

Abb. 6: Plangebiet, Auszug Luftbild 2022, Stadt Sinsheim  

Der Anschluss an das übergeordnete Stromnetz (20 KV - Leitung) kann - laut Zusage des 

Netzbetreibers (Netze BW GmbH) - in unmittelbarer Nähe über den Hof der Fohlenweide 

hergestellt werden. Für eine netzdienliche Einspeisung in das Stromnetz gibt es aktuell 

Überlegungen das Flächenlayout mit Speichermodulen zu ergänzen.  

Die bestehenden Hecken- und Feldgehölze bleiben erhalten. Entlang der Nordöstlichen 

Grenze der Vorhabenfläche sollen die Grünstrukturen mit weiteren Hecken ergänzt wer-

den.  

Der Pächter des Hofes soll die Pflege der Feldgehölze und des Grünlandes neben und 

unterhalb der Module übernehmen. Er erhält damit zusätzliche Einnahmen. Eigentümer 

(Pferdezuchtverband Baden-Württemberg e.V.) und Pächter unterstützen das Vorhaben, 

da es zum Erhalt des landwirtschaftlichen Betriebs beiträgt.  

Plangebiet 

Pferdehof an der 

Fohlenweide 
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3.3 Kommunale Bauleitplanung  

Im rechtskräftigen Flächennutzungsplan der vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft 

Sinsheim - Angelbachtal - Zuzenhausen ist die Vorhabenfläche für die PV-Anlage Foh-

lenweide als landwirtschaftliche Fläche dargestellt. Der Flächennutzungsplan muss da-

her für diesen Teilbereich geändert werden. Notwendig ist die Darstellung einer Sonder-

bauflªche nach Ä1 Nr. 4 BauNVO mit der Zweckbestimmung ĂPhotovoltaikñ.  

Die geplante Freiflächen-Photovoltaikanlage ragt über den im Außenbereich nach § 35 

Abs. 1 Nr. 8b Baugesetzbuch (BauGB) privilegierten 200 m - Seitenkorridor der Autobahn 

hinaus. (Abb. 7) Sie kann daher nicht ohne einen Bebauungsplan entwickelt werden.  

 

 

Abb. 7: Plangebiet außerhalb des 200 m-Seitenkorridors, Auszug Stadtplan Stadt Sinsheim 

Der Gemeinderat der Stadt Sinsheim hat am 16.04.2024 die Einleitung eines Bebauungs-

planverfahrens beschlossen. Gemäß § 11 Abs. 2 Baunutzungsverordnung ist die Fest-

setzung eines Sondergebietes notwendig. Nach dauerhafter Nutzungsaufgabe der Pho-

tovoltaikanlage sollen die Flächen im Plangebiet wieder einer Grünlandnutzung gemäß 

§ 9 Abs. 2 S. 1 Nr. 2 und S. 2 BauGB zugeführt werden.  

Gleichzeitig wurde die frühzeitige Offenlage beschlossen und durchgeführt, um möglichst 

früh die zu beachtenden Aspekte zu identifizieren und in die Vorhabenplanung einfließen 

lassen zu können. Der offengelegte Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplans 

befindet sich im Anhang dieses Antrags. (Anlage 2) Der Regionalverband Rhein-Neckar 
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sowie das Regierungspräsidium Karlsruhe wiesen in ihren Stellungnahmen auf regionale 

Zielkonflikte zum landwirtschaftlichen Vorrang bzw. zum Regionalen Grünzug hin. Der 

Zielkonflikt mit dem Regionalen Grünzug besteht seit der Freigabe des 500 m Seitenkor-

ridors an Autobahnen für Photovoltaikanlagen im Landschaftsschutzgebiet nicht mehr 

(siehe Kapitel 3.5.1).  

3.4 Landschaftsschutzgebiet ĂUnteres und mittleres Elsenztalñ  

Die vorgeschlagene Fläche befindet sich vollständig im Randbereich des Landschafts-

schutzgebiets ĂUnteres und mittleres Elsenztalñ (Verordnung des Landratsamtes Rhein-

Neckar-Kreis ¿ber das Schutzgebiet ĂUnteres und mittleres Elsenztalñ vom 17.09.1997, 

zuletzt geändert in der Sammelgebietsänderung der Landschaftsschutzgebiete im Rhein-

Neckar-Kreis vom 24.04.2024). (Abb. 8) 

 

 

Abb. 8: Auszug Landschaftsschutzgebiet ĂUnteres und mittleres Elsenztalñ (braun) mit Stand-

ort PV-Anlage Fohlenweide, Daten- und Kartendienst der LUBW, 02.09.2024 

In Landschaftsschutzgebieten ist die Errichtung von baulichen Anlagen erlaubnispflichtig 

und regelmäßig nur auf Antrag in Form einer Befreiung möglich. Wegen des besonderen 

öffentlichen Interesses am Ausbau der erneuerbaren Energien im Sinne von § 2 Erneu-

erbaren-Energien-Gesetz (EEG 2023) wurde Anfang 2024 ein gemeinsames Änderungs-

verfahren aller Landschaftsschutzgebietsverordnungen im Rhein-Neckar-Kreis durchge-

führt. Seit dem 24.04.2024 sind in den Seitenkorridoren von 500 Metern zu Autobahnen 

bzw. zu den Bahnschienen die Errichtung und der Betrieb von Photovoltaikanlagen 

grundsätzlich zulässig, so dass das Landschaftsschutzgebiet nicht gegen das Vorhaben 

spricht. 



 

Stadt Sinsheim Antrag auf Zielabweichung - Freiflächen-Photovoltaikanlage  Seite 13 

3.5 Naturschutzgebiet ĂBockscheuerñ 

Das Naturschutzgebiet ĂBockscheuerñ (Schutzgebiets-Nr. 2.214) grenzt im Südwesten 

mit Feldgehölzen unmittelbar an die Vorhabenfläche an. Es handelt sich um das Ende 

eines Feldwegegrundstücks mit Feldgehölzen unmittelbar an der Autobahn. (Abb. 9) 

 

 

Abb. 9: Naturschutzgebiet ĂBockscheuerñ in Nachbarschaft zur Vorhabenflªche, Daten- und 

Kartendienst der LUBW, 02.09.2024  

3.6 Eignung für die Landwirtschaft (Bodenpotentiale und Flurbilanz)   

Bei der Vorhabenfläche handelt es sich um eine landwirtschaftliche Fläche mit sehr hoher 

Bodengüte (Ertragsmesszahl > 60). (Abb. 10). Laut Bodenpotentialkarte der Landesan-

stalt für Landwirtschaft, Ernährung und ländlicher Raum in Baden-Württemberg (kurz: 

LEL) besteht die Fläche fast ausschließlich aus Vorrangpotentialen I und II . Nur die 

schmalen Bereiche der alten Heckenstrukturen sind als Untergrenzpotential bewertet.  
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Abb. 10: Vorhabenfläche mit überwiegend Vorrangpotential I und II (orange und braun), im ge-

ringem Maß Untergrenzpotential (gelb), Auszug Bodenpotentialkarte 2024, LEL Ba-

den-Württemberg 

Die Flurbilanz  der LEL geht über eine reine Bewertung des Bodens hinaus. In der Flur-

bilanz werden, neben der Ertragsfähigkeit des Bodens auch sonstige Kriterien zur wirt-

schaftlichen Erzeugung von landwirtschaftlichen Produkten berücksichtigt (Hangneigung, 

Flächennutzung, Schlaggröße, Tierhaltung, Ökolandbau, Überschwemmungsflächen; 

ggf. Investitionen, Erschließung / Arrondierung, Flächennachfrage, besondere Ein-

schränkungen der Bewirtschaftung). 

Laut Flurbilanz 2022 ist die Vorhabenfläche der höchsten von fünf Wertstufen zugeord-

net. Primªr ist diese damit laut Definition der LEL Ăzwingend der landwirtschaftlichen Nut-

zung vorzubehaltenñ. (Abb. 11) 
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Abb. 11: Vorhabenfläche mit Vorrangflur I (orange), Auszug Flurbilanzkarte 2022, LEL Baden-

Württemberg 

Für die Fläche gilt aber schon heute das Grünlandumwandlungsverbot des Landes Ba-

den-Württemberg. Grünland speichert in den ersten 90 cm des Bodens etwa doppelt so 

viel CO2 wie Ackerland.3 Sein Erhalt kann künftig als CO2-Senke zum Erreichen der Kli-

maneutralität einer besonderen Bedeutung zukommen.  

 

  

 
3https://www.landwirtschaft.de/umwelt/klimawandel/rolle-der-landwirtschaft/wie-viel-co2-binden-landwirt-
schaftlich-genutzte-boeden, Bundesinformationszentrum Landwirtschaft 27.11.2024 

https://www.landwirtschaft.de/umwelt/klimawandel/rolle-der-landwirtschaft/wie-viel-co2-binden-landwirtschaftlich-genutzte-boeden
https://www.landwirtschaft.de/umwelt/klimawandel/rolle-der-landwirtschaft/wie-viel-co2-binden-landwirtschaftlich-genutzte-boeden
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4 Alternativenprüfung  

Im Folgenden wird erläutert, warum der gewählte Standort besonders geeignet ist. Die 

technische und wirtschaftliche Eignung hängt von der zur Verfügung stehenden Fläche, 

der Topografie und einer Anschlussmöglichkeit an das Stromnetz ab. Landwirtschaftli-

che Flächen sind regelmäßig geeignete Flächen, da sie außerhalb des Siedlungsbe-

reichs, der Waldgebiete und der Naturschutzgebiete liegen. Daher wird geprüft, ob es 

mit der Vorhabenfläche vergleichbar große Flächen gibt, die eine geringere Eignung für 

die landwirtschaftliche Nutzung aufweisen. Im Vergleich mit der Vorhabenfläche wird 

das Stadtgebiet im Anschluss untersucht, ob es Bereiche im einheitlichen Regionalplan 

Rhein-Neckar mit vergleichbarer Größe und Standortgunst gibt, die keine anderen har-

ten Restriktionen haben und bei denen kein landwirtschaftlicher Vorrang vorgesehen 

wird.  

4.1 Leitziele der Stadt Sinsheim  

Die Stadt Sinsheim hat sich am 14.02.2024 Leitziele für die Errichtung von PV-Freiflä-

chenanlagen4 gegeben, um nach den verstärkten Anfragen von Projektierern und Flä-

cheneigentümern einen Rahmen als Entscheidungsgrundlage zu haben: 

¶ Orts- und Landschaftsbild sowie Einsichtigkeit: Das Orts- und Landschaftsbild 

hat im Kraichgau einen hohen Stellenwert. Dennoch leben wir in einer Kultur-

landschaft, das heißt einer Landschaft, die seit jeher von Menschen gestaltet und 

geprägt wurde und die einem ständigen Wandel unterliegt. 

¶ Exponierte Lagen, Aussichtpunkte und besondere Sichtachsen sollen jedoch ge-

mieden werden. 

¶ Naturhaushalt und Biodiversität: Auf der Fläche der Anlage soll durch eine gute 

Planung auch die Biodiversität optimiert werden. In der Bodenqualität höherwer-

tige Ackerflächen sollen möglichst nur überbaut werden, wenn nicht nach Lage 

und Größe vergleichbare geringer wertige Flächen zur Verfügung stehen. 

¶ Vorbelastung: Bereits vorbelastete Flächen wie z.B. versiegelte Flächen oder 

Flächen im Nahbereich der Autobahn werden gegebenenfalls gegenüber ande-

ren Standorten präferiert.  

¶ Siedlungsentwicklung und Abstand zu Wohnbebauung: Der Nahbereich zu den 

Ortsteilen wird gemieden, um Naherholungsmöglichkeiten nicht einzuschränken. 

Entwicklungsflächen für Wohn- und Gewerbenutzung sollen diesen Nutzungen 

vorbehalten bleiben  

Das geplante Vorhaben entspricht diesen Leitzielen. 

4.2 Flächen mit technischer und wirtschaftlicher Eignung  

Ob sich Flächen für eine Photovoltaiknutzung technisch und wirtschaftlich eignen hängt 

insbesondere von der Flächengröße, der Topografie und der Erschließung bzw. einer 

 
4 Vgl. Leitlinien für Freiflächenphotovoltaik der Stadt Sinsheim, 14.02.2024, veröffentlicht auf der Home-
page der Stadt Sinsheim, (https://www.sinsheim.de/wirtschaft-bauen-umwelt/umwelt/erneuerbare-ener-
gien/solarenergie März 2025) 

https://www.sinsheim.de/wirtschaft-bauen-umwelt/umwelt/erneuerbare-energien/solarenergie
https://www.sinsheim.de/wirtschaft-bauen-umwelt/umwelt/erneuerbare-energien/solarenergie
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Anschlussmöglichkeit an das Stromnetz ab. Letztendlich spielt jedoch die Verfügbarkeit, 

das heißt die Zustimmung der Flächeneigentümer, die entscheidende Rolle. 

Im Kraichgauer Hügelland wechseln sich Hügel und Senken regelmäßig in enger Ab-

folge ab. Die flachen Auenbereiche entlang der Elsenz sind für die Belegung mit Photo-

voltaikmodulen nicht geeignet, da sie regelmäßig Überschwemmungsflächen darstellen. 

Zum Schutz des Landschaftsbildes können exponierte Lagen für Freiflächenanlagen 

nur in Einzelfällen genutzt werden, wenn bereits Vorbelastungen vorhanden sind. 

Auch die Nähe des Anschlusses an das Stromnetz sowie die mögliche Zuwegung wirkt 

sich entscheidend auf die Wirtschaftlichkeit eines Freiflächenphotovoltaikprojektes aus. 

Bei mehr als 6 km Entfernung und / oder schwierigen Zuwegungen (z.B. Kreuzung von 

Straßen und Gewässern) oder nötigen Umwegen wird davon ausgegangen, dass die 

PV-Anlage unrentabel wird. Das Umspannwerk im Gewerbe- und Freizeitgebiet Süd ist 

derzeit der einzige alternative Anschlusspunkt zum Fohlenweidehof. 

Es sind im Stadtgebiet vor allem die landwirtschaftlichen Flächen im Außenbereich, die 

den Flächenanspruch für größere Photovoltaikanlagen erfüllen können.  

Freie Konversionsflächen dafür gibt es auf der gesamten Gemarkung nicht mehr. Im In-

nenbereich unterstützt die Stadt Sinsheim die Solarbedachung der Parkplatzflächen im 

Gewerbe- und Freizeitgebiet Süd (Badewelt, Stadion). Hierzu müssen jedoch noch die 

bauplanungsrechtlichen Vorschriften angepasst werden.  

Nicht jede Fläche ist groß genug und aufgrund ihrer Form und Hangneigung für eine 

rentable Freiflächenphotovoltaikanlage geeignet. Sie sollte mindestens 10 ha groß sein. 

Schmale Feldfluren, die nebeneinander liegen, gehören aufgrund der historisch beding-

ten Realteilung verschiedenen Eigentümern. Daher sind eher die großen Einzelflurstü-

cke oder große zusammenhängenden Fluren eines Eigentümers im Sinne einer schnel-

len Umsetzung geeignet. Hier muss im besten Fall nur eine Nutzungsvereinbarung mit 

einem Eigentümer bzw. einer Eigentümergemeinschaft getroffen werden. 

4.3 Flächen mit geringerer  Eignung für die Landwirtschaft  

Freiflächenphotovoltaikanlagen sind Anlagen im Außenbereich. Dafür nutzbare Flächen 

sind regelmäßig landwirtschaftliche Flächen. Mehr als die Hälfte der ca. 12.700 ha gro-

ßen Gemarkungsfläche der Stadt Sinsheim besteht aus landwirtschaftlichen Flächen 

(Abb. 12) 
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Abb. 12: Flächennutzung große kreisfreie Stadt Sinsheim, statistisches Landesamt Baden-

Württemberg, 2022 

Insgesamt 86,9 % aller landwirtschaftlichen Flächen im Stadtgebiet (Stand 2020) werden 

im Gegensatz zur Vorhabenfläche als Ackerland genutzt (Statistisches Landesamt Ba-

den-Württemberg). Die restlichen Flächen sind Grünland, Streuobstwiesen und Sonder-

kulturen (Obst- und Weinanbau).  

Für PV-Anlage genutzt werden sollen aber nur solche, die eine schlechtere Eignung für 

die Landwirtschaft haben. Daher werden diese im Weiteren auf ihre Eignung für die Land-

wirtschaft genauer betrachtet und hinsichtlich ihrer sonstigen Eigenschaften bewertet.  

Die aktuelle Bodenpotentialkarte der Landesanstalt für Landwirtschaft, Ernährung und 

Ländlichen Raum (LEL, 2024) zeigt anschaulich, wie hochwertig die Böden in Sinsheim 

sind (Abb. 13). Das östliche Stadtgebiet enthält zwar noch keine Bodenschätzung. Es ist 

aber davon auszugehen, dass insgesamt für ca. 95 % aller Flächen eine Acker- bzw. 

Grünlandzahl von > 60 vorliegt. Bei Acker- und Grünlandzahlen über 60 handelt es sich 

um sehr fruchtbare Böden. 
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Abb. 13: Bodenpotentiale Stadt Sinsheim (Landesanstalt für Landwirtschaft, Ernährung und 

Ländlichen Raum (LEL), 2024) mit Darstellung der Grenz- und Untergrenzpotentiale  

Die Errichtung von Freiflächenphotovoltaikanlage ist auf Untergrenzpotentiale im Allge-

meinen und auf Grenzpotentiale im Einzelfall möglich. Im gesamten Stadtgebiet sind je-

doch nur zwei nebeneinander liegende Flächen im Ortsteil Eschelbach Untergrenz- bzw. 

Grenzpotentiale mit ungeeigneten oder schlechten Böden an steilen Hängen.  

Diese sind zusammen nicht mehr als 8,46 ha groß und daher schon von der Größe her 

nicht mit der Vorhabenfläche vergleichbar. Zudem handelt es sich hierbei um schützens-

werte Reste der alten Kulturlandschaft mit kleinteiliger Eigentümerstruktur und zahlrei-

chen Biotopflächen, die darüber hinaus dem Weinanbau vorbehalten sind (Lagebezeich-

nung ĂSonnenbergñ in der Weinbergrolle, Stand 2024) (Abb. 14).  



 

Stadt Sinsheim Antrag auf Zielabweichung - Freiflächen-Photovoltaikanlage  Seite 20 

 

Abb. 14: Eschelbach ĂSonnenbergñ mit Unter- und Grenzfluren, Luftbild, 2022, GIS-Auswer-

tung Stadt Sinsheim, 2024 

Zum Schutz dieses Bereichs hat die vereinbarte Verwaltungsgemeinschaft Sinsheim-An-

gelbachtal-Zuzenhausen im Flächennutzungsplan eine ĂLandwirtschaftliche Flªche f¿r 

den Weinbauñ festgelegt.  

Zur abschließenden Bewertung der landwirtschaftlichen Fluren hinsichtlich einer wirt-

schaftlichen Eignung für die Landwirtschaft sind neben der Ertragsfähigkeit des Bodens 

noch weitere Kriterien anzusetzen. Die Flächenbilanzkarte der Landesanstalt für Land-

wirtschaft, Ernährung und Ländlichen Raum Baden-Württemberg berücksichtigt zusätz-

lich noch die Hangneigung, Flächennutzung, Schlaggröße, Tierhaltung, Ökolandbau und 

Überschwemmungsgefährdung (Abb. 15).  

 






























































